
 

 

 

 

Wasserreglement für  
Hoch- und Niederdruck 

18. Mai 2006 
 

Die in diesem Reglement verwendeten Bezeichnungen gelten für beide Geschlechter. 

In Ausführung von § 33 des kantonalen Wasserrechtsgesetzes erlässt die Einwohnergemeinde  
Deitingen folgendes Reglement über die Wasserversorgung: 
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A. Hochdruck 
Allgemeine Bestimmungen 

 Grundlagen 
§ 1 Die Grundlagen für dieses Reglement bilden: 

a)  Statuten des Zweckverbandes Wasserversorgung äusseres Wasseramt; 

b)  Generelles Projekt dieses Zweckverbandes; 

c)  Richtlinien für den Bau von Trinkwasserleitungen des Schweiz. Vereins der Gas- und Was-
serfachmänner (SVGW); 

d)  Leitsätze für die Erstellung von Wasserinstallationen des SVGW und SSIV (Schweiz. Speng-
ler- und Installateurenverband); 

e)  Die allgemeinen Bedingungen der Solothurnischen Gebäudeversicherung (SGV); 

f)  Das gültige Schutzzonenreglement; 

g)  Das Generelle Wasser-Projekt (GWP) der Gemeinde Deitingen; 

h)  Die Richtlinien zum Korrosionsschutz erdverlegter metallischer Anlagen bei Bauwerken o-
der anderen Installationen mit Fundamentarmierungen oder Fundamenterdern. 

 Betrieb 
§ 2 Die Wasserversorgung der Gemeinde Deitingen ist Sache der Gemeinde - und soll selbsttra-

gend sein. Die Rechte und Pflichten, die sich für die Gemeinde aus der Beteiligung an der regi-
onalen Wasserversorgung Zweckverband Wasserversorgung äusseres Wasseramt ergeben, 
sind in den Statuten des Verbandes geregelt. 

 Aufsicht / Unterhalt 
§ 3 Die Aufsicht über die Wasserversorgungsanlagen im Gemeindegebiet übt die Baubehörde aus. 

Für den Betrieb und den Unterhalt der gemeindeeigenen Wasserversorgungsanlagen ist der 
Brunnenmeister verantwortlich. Seine Pflichten und Obliegenheiten sind in einem Pflichten-
heft umschrieben. Er ist der Baubehörde unterstellt. 

 Wasserabgabe und Bezug 
§ 4 Die Gemeinde liefert den Abonnenten Wasser für private, gewerbliche und industrielle Zwecke 

gemäss den Bestimmungen dieses Reglements und soweit es die Anlagen gestatten. Würde 
infolge besonderer baulicher Anlagen die Leistungsfähigkeit der Wasserversorgungsanlagen 
überschritten, besteht für die Gemeinde keine Verpflichtung zur Wasserabgabe. 

 Einschränkung Wasserabgabe 
§ 5 1 Die Gemeinde übernimmt keine Verpflichtung bezüglich der Einhaltung einer bestimmten 

Temperatur des Wassers und bei besonderen Verhältnissen eines konstanten Wasserdruckes. 
Einschränkungen und zeitweise gänzliche Einstellung der Wasserlieferung bei Wassermangel 
oder aus betriebstechnischen Gründen, bleiben vorbehalten (Brandfälle, Betriebsstörungen, 
Reparaturen, Erstellung von Neuanschlüssen usw.). Voraussehbare Unterbrechungen in der 
Wasserabgabe sind den betroffenen Abonnenten rechtzeitig, mit Angabe der möglichen Dauer 
des Unterbruches mitzuteilen. 

 2 Verbraucher, die empfindliche Apparate besitzen, haben selber geeignete Sicherheitsmass-
nahmen gegen die Folgen von Druckschwankungen oder eines Unterbruches in der Wasserab-
gabe zu treffen. 

 3 Bezüger, die Wasser für Tiere in Terrarien, Aquarien, Fischtrögen usw. verwenden, haben für 
die notwendigen Einrichtungen zum Schutze der Tiere besorgt zu sein. 
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 4 Die Gemeinde lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch eine vorübergehende Unterbre-
chung der Wasserabgabe im Sinne von Absatz 2 oder durch eine Veränderung der Zusammen-
setzung des Wassers entstehen. 

 Störungen im Wasserleitungsnetz 
§ 6 Jeder Einwohner ist verpflichtet, Störungen im Wassernetz, undichte Hydranten usw., sofort 

der Baubehörde zu melden (solche Störungen machen sich durch Aufstossen von Wasser und 
durch Geräusche in den Gebäuden bemerkbar). 

 Kündigungsrecht des Abonnenten 
§ 7 Jeder Abonnent hat bei Hausabbruch die Pflicht, der Gemeinde den Bezug des Wassers innert 

4 Wochen zu kündigen. Erwachsen der Gemeinde durch Aufgabe des Wasseranschlusses Kos-
ten, so fallen diese zu Lasten des betreffenden Abonnenten. 

 Private Versorgungs-Anlagen 
§ 8 1 Neuanlagen von Grundwasserfassungen für Private, Gewerbe und Industrie sind grundsätz-

lich nicht gestattet. Eine Bewilligung kann nur der Kanton nach Anhören der Gemeinde ertei-
len. 

 2 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des kantonalen Gesetzes über die Rechte am Wasser 
vom 27. September 1959. 

Wasserinstallationen 
Öffentliche Wasserleitungen 

 Hauptleitungen 
§ 9 1 Als Hauptleitungen gelten jene Leitungen, die der Versorgung einer grösseren Anzahl von 

Bauten und der Hydrantenanlage dienen und einen Rohrdurchmesser in der Regel von mindes-
tens 100 mm und mehr aufweisen. 

 2 Die Hauptleitungen sind im GWP enthalten und im Eigentum der Gemeinde oder des Zweck-
verbandes äusseres Wasseramt. 

 Hydranten und Feuerhahnen 
§ 10 1 Die Hydranten dienen der Feuerwehr. Anderweitige Wasserentnahme darf nur in Ausnahme-

fällen und mit ausdrücklicher Bewilligung der Baubehörde erfolgen. 

 2 Jeder Grundeigentümer ist verpflichtet, das Aufstellen von Hydranten auf seinem Areal ent-
schädigungslos zu gestatten. Die Lage der Hydranten wird im Einvernehmen mit dem Grundei-
gentümer von der Baubehörde, in Verbindung mit dem örtlichen Feuerwehrkommando und 
der kantonalen Gebäudeversicherungsanstalt bestimmt. Allfällige Anpassungsarbeiten gehen 
zu Lasten der Gemeinde. 

 3 Feuerhahnen dürfen nur bei Feuergefahr bedient werden. Sie sind mit einer Plombe zu verse-
hen. Das Entfernen von Plomben in Notfällen ist der Baubehörde sofort zu melden. 

 Schiebertafeln und andere Kennzeichen 
§ 11 Die Grundeigentümer haben das Anbringen von Schiebertafeln oder sonstigen Kennzeichen 

auf ihrem Eigentum zu dulden. 
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Neuanschlüsse 

 Anschlussgesuche / Anschlussleitungen 
§ 12 1 Gesuche um Anschluss eines Gebäudes oder eines Grundstückes sind der Baubehörde im 

Doppel einzureichen. Dem Gesuch sind 2 Situationspläne mit der Lage der geplanten Zuleitung 
beizulegen. 

 2 Die Zuleitungen von der Anschlussstelle bis zur Messeinrichtung müssen gemäss den Weisun-
gen der Baubehörde nach den errechneten Einheiten, jedoch mindestens mit einem Durch-
messer von 40 mm von einem konzessionierten Installateur erstellt werden. 

 3 Die Kosten gehen zu Lasten des Bauherrn. Die Baubehörde entscheidet über die Lage der Zu-
leitung, die Art der Konstruktion und den Ort der Aufstellung des Wasserzählers. 

 4 Die Grabentiefe muss 1,50 m betragen. Abstellhahnen und Wasserzähler sind an stets gut zu-
gänglicher und frostsicherer Stelle zu installieren. 

 Unterhalt / Reparaturen 
§ 13 1 Unterhalt und Reparaturen der Hauptleitungen gehen zu Lasten der Gemeinde, der Hauszu-

leitungen, zu Lasten der Hauseigentümer. 

 2 Den Organen der Wasserversorgung bleibt das Recht vorbehalten, zu Kontrollzwecken oder 
Instandstellung von Leitungen, Nachgrabungen auf Privatbesitz vorzunehmen. Es ist jeder-
mann, auch Installationsfirmen, untersagt, an der Hauptleitung bis und mit dem Wasserzähler 
ohne Bewilligung der Baubehörde Änderungen oder die Behebung von Mängel irgendwelcher 
Art vorzunehmen. 

 3 Wird eine Hauszuleitung infolge Überalterung oder aus sonstigen technischen Mängel von 
der Baubehörde abgeschätzt, so müssen die Kosten für deren Neulegung von den Abonnenten 
selber getragen werden. 

Anschluss anderer Wasserinstallationen 

 Allgemeine Bestimmungen 
§ 14 Der Anschluss von Schwimmbassins, Klima-, Kühl- und Berieselungsanlagen, sowie alle Ände-

rungen, bedürfen der Bewilligung der Baubehörde. Die Gemeinde kann für die Installationen 
besondere Vorschriften erlassen. 

Hausinstallationen 

 Interne Wasserinstallationen 
§ 15 Die internen Wasserinstallationen sind vom Hauseigentümer zu erstellen und zu unterhalten. 

 Installationsvorschriften 
§ 16 Für die technische Ausführung, das Material und die Dimensionen der Hauszuleitungen und 

Hauswassereinrichtungen gelten die Leitsätze des Schweiz. Vereins der Gas- und Wasserfach-
männer. 

 Wassermessung 
§ 17 1 Die Abgabe des Wassers erfolgt über Wasserzähler. Der festgestellte Bezug wird nach den im 

aktuellen Reglement über Grundeigentümerbeiträge und -gebühren enthaltenen Ansätzen 
verrechnet. 
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 2 Pro Gebäude wird von der Gemeinde nur ein Wasserzähler zur Verfügung gestellt. Dieser 
wird durch eine von der Baubehörde bestimmte Person montiert und mit einer Plombe verse-
hen. Beim Einbau ist der Wasserzähler mit einem Kupferband von mindestens 16 mm2 Quer-
schnitt zu überbrücken. Jeder weitere Wasserzähler (inkl. Montage) wird dem Hauseigentümer 
weiterverrechnet. 

 3 Allfällige Revisionen der Wasserzähler fallen zu Lasten der Gemeinde. Für Beschädigungen, 
verursacht durch Frost, Warmwasser usw., haftet die Gemeinde nicht. 

 4 Die Wasserzähler bleiben im Eigentum der Gemeinde. 

 Ablesung Wasserverbrauch 
§ 18 Das Ablesen der Wasserzähler erfolgt in der Regel einmal jährlich durch den Wasserzähler-Ab-

leser. Ihm steht das Recht zu, die Zähler jederzeit zu kontrollieren oder Zwischenablesungen 
vorzunehmen. 

 Defekt Wasserzähler 
§ 19 1 Registriert ein Wasserzähler den Verbrauch zufolge eines Defektes nicht, so wird der Wasser-

zins nach Möglichkeit nach dem durchschnittlichen Wasserverbrauch der letzten drei Jahre er-
mittelt. 

 2 Wird die Richtigkeit der Angabe eines Wasserzählers vom Abonnenten angezweifelt, so hat er 
das Recht, eine Zwischenkontrolle zu verlangen. Funktioniert der Zähler nach der Kontrolle je-
doch richtig, so hat derjenige Teil die Kosten der Kontrolle zu tragen, der sie verlangt hat. 

Beiträge und Gebühren 

 Allgemeine Bestimmungen 
§ 20 Beiträge und Gebühren richten sich nach dem aktuellen Reglement über Grundeigentümerbei-

träge und -gebühren. 

 Privat erstellte Leitungen 
§ 21 Die Gemeinde behält sich das Recht vor, bisherige oder neue Abonnenten, an eine von einem 

Grundeigentümer privat erstellte Leitung anzuschliessen. Der Belastete ist zu entschädigen. 
Massgebend sind §§ 104 und 107 des Planungs- und Baugesetzes. 

Strafbestimmungen 

 Strafbare Handlungen 
§ 22 1 Untersagt ist: 

a)  das Entfernen der Plomben an Wasserzählern, Hahnen, Regulierstücken, Privathydranten 
und Feuerhahnen; 

b)  die unbefugte Entnahme von Wasser ab öffentlichen Hydranten; 

c)  das Öffnen und Schliessen von Schiebern; 

d)  die Missachtung der in Zeiten der Wasserknappheit erlassenen Einschränkungen. 

 2 Zuwiderhandlungen gegen diese und andere Bestimmungen des vorstehenden Reglements 
werden auf Antrag der Baubehörde mit Busse im Rahmen der Spruchkompetenz des Friedens-
richters bestraft. 

 3 Der Fehlbare hat ausserdem für den entstandenen Schaden aufzukommen. 
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 Streitfälle 
§ 23 1 Über die Anwendung und Auslegung dieses Reglements entscheidet in Streitfällen auf Antrag 

der Baubehörde der Gemeinderat. Gegen diesen Entscheid kann innert 10 Tagen beim Baude-
partement Beschwerde erhoben werden. 

 2 Bei Streitigkeiten über Beiträge und Gebühren und andere vermögensrechtliche Ansprüche 
kann gegen den Entscheid des Gemeinderates innerhalb der gleichen Frist Beschwerde bei der 
kantonalen Schätzungskommission erhoben werden. 

B. Ergänzende Bestimmungen Niederdruck 

 Allgemeine Bestimmungen 
§ 24 Für die in “B. Ergänzende Bestimmungen Niederdruck“ nicht geregelten Fälle gelten die unter 

“A. Hochdruck“ aufgeführten Bestimmungen. 

 Definition 
§ 25 Unter dem Niederdrucknetz ist die bestehende Quellwasserfassung auf GB Nr. 1004 Horriwil 

zu verstehen. 

 Ausbau 

§ 26 
1 

Die maximale Anzahl der Niederdruck-Bezüger beträgt 120 Abonnenten. Falls diese Anzahl 
nicht erreicht ist, kann die Baukommission Neuanschlüsse bewilligen. Ein Neuanschluss muss 
verhältnismässig sein.  

 2 
Die Anschlussgesuche werden in der Reihenfolge der Gesuchseingabe behandelt. 

 Erlöschen Wasserbezugsrecht 
§ 27 Wird die jährliche Benützungsgebühr nicht mehr bezahlt, gilt der Anschluss als aufgehoben. 

Wird ein ND-Anschluss aufgehoben, muss die Leitung nahe am Abzweiger verzapft werden. Die 
Kosten gehen zu Lasten des bisherigen Abonnenten. 

 Wasserabgabe 
§ 28 1 Die Abgabe von ND-Wasser erfolgt ohne Wasserzähler. Jeder Brunnen muss mit einem funk-

tionierenden Absperrhahnen ausgerüstet sein. Der Wasserverbrauch darf pro Grundstück 8 
l/min. nicht überschreiten. Die Kosten für den Einbau der Absperrhahnen gehen zu Lasten des 
Abonnenten. 

 2 Bei Verwendung einer Druckerhöhungsanlage muss für den Verbrauch druckseitig ein Was-
serzähler eingebaut werden. Es gilt sinngemäss § 16. 
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Schlussbestimmungen 

 Inkrafttreten 
§ 29 1 Mit Inkrafttreten dieses Reglements sind alle widersprechenden früheren Bestimmungen und 

Beschlüsse, insbesondere das Wasserreglement vom  
9. Januar 1987 aufgehoben. 

 2 Dieses Wasserreglement tritt, nachdem es von der Gemeindeversammlung beschlossen und 
vom Regierungsrat genehmigt ist, auf den 1. Juni 1998 in Kraft. 

________ 

Von der Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Deitingen 
beschlossen am 27. Mai 1998. 

________ 

 Der Gemeindepräsident: Der Gemeindeschreiber: 

  Hans Frei Marcel Thomann 
________ 

Genehmigt vom Regierungsrat des Kantons Solothurn 

mit Beschluss Nr. 1392 vom 29.06.1998! 

Änderungen  
a)  Beschlossen von der Gemeindeversammlung am 18.05.2006  
 Genehmigt mit RRB 1552 vom 22.08.2006  
 Niederdrucknetz §§ 26 und 27 Möglichkeit für Neuanschlüsse  

 
 


